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 Veröffentlicht am 15.12.1998

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z5 F2

ABGB §140 Ae

ABGB §140 Ag

Rechtssatz

Keinesfalls tri6t den Unterhaltsp7ichtigen die Behauptungs- und Beweislast dafür, daß vom P7egegeld angesichts des

tatsächlichen P7egeaufwands nichts erübrigt werden könnte, sodaß es nicht möglich sei, Teile des P7egegeldes für

Sachaufwendungen zugunsten des behinderten Kindes einzusetzen, ist doch das P7egegeld angesichts seiner

Widmung dafür gar nicht bestimmt.
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